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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kannt machung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz  6 
BayBO). Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau rechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungs ge richt 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren vor-
schuss zu entrichten. Die Verfahrensakte kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/
148 456 im Zimmer 269 eingesehen werden.

◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 13.02.2014 die 
Baugenehmigung für den Neubau einer Doppel-
haus hälfte (West) mit Garage auf dem  

 
 erteilt. 

Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be-
lange werden, soweit sie der behördlichen Prü-
fung unterliegen, durch das Vorhaben nicht ver-
letzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 
80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klag ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kannt machung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz  6 
BayBO). Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau rechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungs ge richt 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren vor-
schuss zu entrichten. Die Verfahrensakte kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/
148 456 im Zimmer 269 eingesehen werden.

◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 13.02.2014 die 
Baugenehmigung für den Neubau eines Einfami lien-
hauses mit Garage auf dem  

 

 erteilt. Öffentlich-
recht lich geschützte nachbarliche Belange wer-
den, soweit sie der behördlichen Prüfung unterlie-
gen, durch das Vorhaben nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 
80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klag ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-

◆ Sitzung des Kreisausschusses am 06.03.2014

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des 
Landkreises Starnberg fi ndet statt am

Donnerstag, 06.03.2014 um 14:30 Uhr

im großen Sitzungssaal 

des Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentli-
chen Sitzung gefassten Beschlüsse

2. Erster plastiktütenfreier Landkreis in Bayern;
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN vom 2.12.2013

3. ÖPNV im Landkreis;
Anbindung des Gewerbeparks Inning 
Wörthsee (Regionalbuslinie 956)

4. ÖPNV im Landkreis;
Planungen einer ÖPNV-Anbindung zu einer 
FOS/BOS in Gilching

5. Bericht der Verbandsrätinnen und 
Verbandsräte

6. Verschiedenes

II.  Nicht öffentliche Sitzung

◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 13.02.2014 die 
Baugenehmigung für den Neubau einer Doppel-
haus hälfte (Ost) mit Garage auf dem  

 
 erteilt. 

Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belan-
ge werden, soweit sie der behördlichen Prüfung 
unterliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 
80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds be-
am ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klag ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kannt machung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz  6 
BayBO). Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau rechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungs ge richt 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren vor-
schuss zu entrichten. Die Verfahrensakte kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/
148 456 im Zimmer 269 eingesehen werden.

◆ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 18.02.2014 die 
Baugenehmigung für den Neubau eines Wohn hau-
ses auf dem

 
 erteilt. 

Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be lan-
ge werden, soweit sie der behördlichen Prüfung 
unterliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 
80005 München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kannt machung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz  6 
BayBO). Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau rechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei 
Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungs ge richt 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren vor-
schuss zu entrichten. Die Verfahrensakte kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/
148 456 im Zimmer 269 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

◆ Volleinziehung einer öffentlichen 

Verkehrsfl äche

Folgende Straße / Teilstrecke, welche als Orts-
straße gewidmet wurde, wird gem. Art. 8 
BayStrWG i.V.m. Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG 
nach Bekanntgabe der Absicht der Volleinziehung, 
nun volleingezogen:

Kleinfeldstraße (Teilfl äche), bestehend aus Fl.Nr. 
358/3 tlw., Größe: 45,10 m²

Begründung: 
Fläche wird privatrechtlich getauscht mit anderer 
Fläche; eine Nutzung als Verkehrsfl äche ist daher 
dann nicht mehr möglich.

Die Verfügung ist zum 07.03.2014 vorgesehen.
Die Einziehungsverfügung sowie der hierzu gehö-
rende Lageplan können während der allgemeinen 
Dienststunden bei der Gemeinde Gilching – Bau-
amt, Rudolf-Diesel-Str. 5, Zimmer-Nr. 5, 82205 
Gilching in der Zeit vom 26.02.2014 bis einschließ-
lich 28.03.2014 eingesehen werden.

Gilching, 13.02.2014

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

INHALT:

▼ Sitzung des Kreisausschusses am 06.03.2014

▼ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

▼ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

▼ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

▼ Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs. 
2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

▼ Volleinziehung einer öffentlichen Verkehrsfl äche 
in Gilching

FOS 
Gilching

Fachoberschule 
Gilching
Ausbildungsrichtungen:

 Sozialwesen 
 Technik 
 Wirtschaft und Verwaltung 
 Agrarwirtschaft,  

 Bio- und Umwelttechnologie

Probeeinschreibung
vom 17.02. bis 28.02.2014

Nähere Informationen unter 
www.fosbos-gilching.de
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